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A. Vorwort 

In seiner Besprechung meines Buches "Erziehung und Strafe" hat 
Karl Peters1 kürzlich unter anderem ausgeführt, die Zeit der Wei-
marer Republik hätte auf strafrechtlichem Gebiet ernsthafte Be-
mühungen um die geistige Grundlegung des Erziehungsgedankens und 
um seine Verwirklichung in der Praxis gebracht. Die verheißungsvollen 
Ansatzpunkte seien ·aber jedenfalls für das Erwachsenenstrafrecht im 
Jahre 1933 ausgelöscht worden. Damit sei unser Strafrecht und vor 
allem unser Strafvollzug ethisch und menschlich verarmt. Der ent-
scheidende Grund hierfür läge im Fehlen einer im Grundsätzlichen 
durchdachten Kriminalpädagogik, die sich ihrerseits aus dem Mangel 
einer Verbindung zwischen der Strafrechtswissenschaft und der wis-
senschaftlichen Pädagogik ergebe. 

Diesen Feststellungen ist sicher zuzustimmen. Zwar hat das neue 
Jugendstrafrecht wieder auf den Erziehungsgedanken zurückgegriffen 
- übrigens nicht ohne Anfechtung von dritter Seite2 - und auch im 
Erwachsenenstrafrecht hat man mit dem Gesichtspunkt der Resoziali-
sierung einen Ersatz für Erziehung zu finden gesucht. An einer grund-
sätzlichen Bereitung pädagogischen Bodens fehlt es aber im Strafrecht 
f.ast vollständig. Es ist nur die Frage, weshalb. Angesichts der äußerst 
umfangreichen und tiefgründigen Forschung auf strafrechtlichem Ge-
biet wird man nicht einfach sagen können, es liege eine Vergeßlich-
keit, eine Vernachlässigung 'vor. Vielmehr wird man hierfür wohl ge-
wisse Gesetzmäßigkeiten suchen müssen. Verschiedene Anzeichen deu-
ten nämlich darauf hin, daß die Erlebnisse der Vergangenheit eine 
Erziehungsmüdigkeit, wenn nicht sogar eine Abneigung gegen jegliche 
Erziehungsarbeit des Staates herbeigeführt haben, und daß der man-
gelnden Beschäftigung mit pädagogischen Fragen daher eine bewußte 
oder mindestens gefühlsmäßig für notwendig erachtete Enthaltsamkeit 
zugrunde liegt. Damit sind wir heute an einem ähnlichen Punkt an-
gelangt wie die Spezialpräventionstheorie Stübels und v. Grolmans 
zur Zeit Kants und Feuerbachs. Der Gedanke, daß die Strafe nicht 
nur Vergangenes zu heilen, sondern auch Zukünftiges zu verhüten 
habe, ist ja keineswegs neu. Er war - wenn man von den Ansätzen 
schon bei Plato absieht3 -als komplexe Erscheinung mit der Einrich-

1 ZStw, Bd. 70 (1958), S. 467 fI. 
2 Vgl. Knögel, RdJ 58, S. 296 fI. 
3 Plato, Gorgias, 33. Kap. 
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tung der Zuchthäuser aufgekO'mmen4 • Bezeichnend ist nun, daß er mehr 
und mehr in die Abhängigkeit vO'n Staatsnützlichkeitserwägungen ge-
riet, bis Kant die Strafe wieder auf den Vergeltungsgedanken zurück-
stellte, um die Möglichkeit eines Mißb~auchs radikal auszuschließen 
In bewußter OppO'sitiO'n zum PO'lizeista'at, der jede Gelegenheit wahr-
nahm, den Bürger für sich auszunutzen, fiel dann auch die Spezial-
präventiO'nstheO'rie der GeneralpräventiO'n zum Opfer. PräventiO'n war 
nun anerkannt, aber nur in FO'rm der Generalprävention, die den 
Sta,at an die VO'llstreckung nicht heranließ. Seitdem ist es erst wieder 
bei v. Liszt zu einer Belebung kriminalpädagO'gischen Gedankenguts 
gekO'mmen. Wenn ihr auch - infO'lge der Nachwirkungen der Feuer-
bachschen GeneralpräventiO'nstheO'rie - ein durchschlagender ErfO'lg 
nicht beschieden war, kam es dO'ch zu jenen Ansätzen der Weimarer 
Zeit, vO'n denen Karl Peters spricht. Eine neue Erschütterung erlitt die 
KriminalpädagO'gik aber durch die Praktiken des natiO'nalsO'zialistischen 
Staates. Nicht daß der NatiO'nalsozialismus - wie man vielfach 
meint - durch BetO'nung des Vergeltungsgedankens auf erzieherisch·e 
Beeinflussung verzichtet hätte! Aber der Griff des Staates nach dem 
einzelnen Bürger, um ihn unter seine VO'rstellungen zu zwingen, hat 
das Mißtrauen gegenüber erzieherischer Beeinflussung erneut wach 
werden 1assen. KriminalpädagO'gik an sich ist ja ein Baustein der 
KriminalpO'litik, aber kein Lehrbuch der KriminalpO'litik oder Kri-
minO'lO'gie befaßt sich heute mit iJhrS. Es wird vO'n KriminalbiO'lO'gie, 
KriminalpsychO'lO'gie, KriminalanthropO'lO'gie, KriminalsO'ziO'lO'gie ge-
sprO'chen,aber nirgends vO'n KriminalpädagO'gik. VO'n Zeit zu Zeit 
treffen sich AnstaltspsychO'lO'gen, um das PrO'blem der Erziehung im 
Strafvollzug zu diskutieren6 , aber einen festen Platz hat sich die Kri-
minalpädagO'gik in der Wissenschaft nO'ch nicht erO'bert. Zur Abneigung 
aus verfassungsrechtlichen Gründen, die schO'n früher dargelegt wur-
den7, tritt noch der vO'n vielen schO'n an der Schwelle dieses Wissen-
schaftsbereichs empfundene Widerspruch zwischen Erziehung und 
Strafe, der sO'wO'hl vO'n strafrechtlicher8 wie auch vO'n pädagO'gische!' 
Seite9 betO'nt wird. Das GrundprO'blem der KriminalpädagO'gik in 

4 Näher Eb. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Straf-
rechtspflege, 2. Auf!. 1951, S. 178 ff. (§§ 176 ff.). 

5 SO' wird sie z. B. weder bei Mezger, Kriminologie 1951, noch bei Sauer, 
KriminO'logie 1950, erwähnt. 

6 So etwa auf der Tagung der evangelischen Akademie Hofgeismar 
v. 10,. 6. bis 15.6. 1958 über "die Schwere der Schuld" (zur Erziehungsauf-
gabe des Jugendstrafrechts), vgl. "Anstöße", l3€Tichte der evangelischen 
Akademie Ho.fgeismar, Heft 4 (Okt. 1958), S. 124 ff. (Bericht von v. Schlot-
heim). 

7 Erziehung und Strafe, Berlin 1957, S. 136 ff. 
S Z. B. bei Hellmuth Mayer, A. T., S.370. 
g Z. B. bei Mieskes, Der Jugendliche in der Situation der Straffälligkeit, 

Jena 1956, S. 475 ff. 
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unserer Zeit ist bei dem ,allen aber noch gar nkht berührt. Es besteht 
darin, inwiefern das Betreiben einer Pädagogik unter den gegebenen 
Umständen überhaupt sinnvoll ist, selbst wenn man die Widersprüche 
und Schwierigkeiten, die ihm im Strafre~ht entgegenstehen, aus-
räumen könnte. Der Darstellung dieses Grundproblems ist die nach-
folgende Untersuchung gew1dmet. Sie ist damit gleich'zeitig eine Ein-
führung in die Kriminalpädagogik, weil sich aus ihr die Möglich-
keiten ergeben werden, durch Überwindung dieses Grundproblem" 
doch zu einer Kriminalpädagogik zu kommen, deren einzelne - ver-
fassungsrechtliche und andere - FragenaUerdings einer besonderen. 
Behandlung vorbehalten bleiben müssen. 
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B. Die pädagogische Situation 

I. Das pädagogische Problem 

Pädagogik hat - wie alle Wissenschaften - die Bemeisterung der 
(natürlichen oder sozialen) Umwelt durch den Menschen zum Ziel. Wäh· 
rend andere Wissenschaften dieses Ziel aber durch andere Mittel zu 
erreichen streben, tut die Pädagogik dies durch Einwirkung auf den 
Menschen selber, und zwar durch EinwirkUng auf seine gesamtmensch-
liche, geistig-seelische und körperliche Haltung. Auf diesem Weg geht 
sie allein. Theologie und Rechtswissensch,aft z. B. haben auch eine Ein-
wirkung auf den Menschen zum Gegenstand, aber nicht in dem Um-
fang und nicht in der Tiefe. Theologie knüpft nur an der Transzendenz 
des Menschen an, Rechtswissenschaft will ihn - jedenfalls in der 
Hauptsache - nur äußerlich stützen und halten. 

Indem Pädagogik die Bemeisterung der Umwelt des Menschen durch 
Einwirkung auf den Menschen erreichen wilil, hängt der Erfolg ihres 
Bemühens von zwei Grundbedingungen ab: erstens muß die Umwelt 
tatsächlich - jedenfalls zu einem lohnenden Teil - vom Menschen 
abhängig sein, und zweitens muß umgekehrt der Mensch - wiederum 
mindestens zu einem lohnenden Teil - von der ,Einwirkung seiner 
Umwelt auf ihn abhängig sein. Fehlte die erste Abhängigkeit, so 
könnte zwar der Mensch erzogen werden; diese Erziehung wäre aber 
letztlich sinnlos, weil er damit doch seiner Umwelt erliegen würde. 
Fehlte die zweite Abhängigkeit, so wäre schon Erziehung unmöglich. 
Trotzdem sind in beiderlei Hinsicht Zweifel und Bedenken vorhanden, 
die ausgeräumt werden müssen, um zu einem klaren päd.agogischen 
Sachverhalt zu kommen. Wir müssen also nacheinander zwei Fragen 
beantworten: 1. liegt die Wurzel des Leids, das die Forderung nach 
Bemeisterung überhaupt erst ,aufwirft, im Menschen oder in der Um-
welt? 2. Welche Mittel müssen angewendet werden, den Menschen im 
Sinne der Bemeisterungsaufgabe am wirksamsten zu beeinflussen? 

1. W,as heißt eigentlich "Umwelt", und was "Verhältnisse"? Gibt es 
ein Leben außerhalb des Menschen1? J,a, in der Tier- und Pflanzen-

11 Diese Problematik hat in umfassender philosophischer Sicht zuletzt 
Qrtega y Gasset in seinem aus dem Nachlaß herausgegebenen und nicht 
mehr ganz abgeschlossenen Werk "Der Mensch und die Leute", Stuttgart 
1957, behandelt. 
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welt; aber sie meinen wir ja nicht, wenn wir von den "Verhält-
nissen" sprechen. Wir meinen die soziale Ungerechtigkeit, die Armut 
und po'litische Verblendung, die staatliche Zersplitterung und Be-
drohung des Friedens, also im menschlichen Bereich vorhandene Er-
scheinungen. Wir meinen die Drohung eines neuen Krieges und die 
Zerstörtheit der menschlichen Bindungen, die Atomgefahr und den 
Kommunismus oder Kapitalismus, die Erstarrung der Welt in Macht-
blöcken. Aber sind das wirklich selbständige, vom Menschen gelöste 
Mächte, die neben ihm stehen und mit ihm rivalisieren? Sind es 
Mächte, die von selber aufgestanden sind, um gegen ihn zu Felde zu 
ziehen, Mächte, die von einer Gottheit geschaffen sind, ihn zu be-
drängen und zu besiegen, Mächte, die einen eigenen Ursprung haben 
und unter eigenen Entwicklungsgesetzen stehen, vom Menschen nicht 
erfunden, nicht erschaffen und nicht beeinflußt? Wir befinden uns hier 
nicht in der Natur, sondern in dem 'vom Menschen bewußt gegen sie 
abgeg.renzten sozialen Bereich, und da ist zu sagen, daß die soziale 
Ungerechtigkeit keine Aftergeburt einer dem Menschen übergeordneten 
Gottheit ist, sondern ein Werk des Menschen selber. Würde er er-
kennen, wie soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen ist, und die Kraft 
besitzen, sie zu verwirklichen, so würde sich die soziale Ungerechtig-
keit als ein Scheingebilde herausstellen, das nur in der Unvollkommen-
heit des Menschen besteht und keine eigene Wesenheit besitzt. Würde 
der Mensch weiter die geistig-moralischen Anwendungsgesetze der 
Atomkraft beherrschen, noch besser: die Atomkraft nur für friedliche 
Zwecke nutzen wollen, so würde sich die Atombombe als ein Werk-
zeug herausstellen, das überflüssig, im übrigen aber auch unsch,ädlich 
wäre, weil es nur ein Schattendasein neben der menschiichen Gesell-
schaft führte und schließlich dem Vergessensein anheim gegeben wäre. 
Und würde der Mensch die soziale Gerechtigkeit herstellen, so würden 
auch Kommunismus und Kapitalismus sich vereinigen. Ebenso, was 
die Kriegsgefahr und die Auf teilung der Welt in sich gegenüber-
stehende Machtblöcke betrifft; denn auch sie würden ja nicht bestehen, 
wenn der Mensch von heute die Fähigkeit besäße, seine Sehnsucht nach 
Ruhe und F.rieden angemessen zu verwirklichen. 

a) Es handelt sich daher bei ,allen jenen Mächten um keine Wesen-
heiten, die ebenso "gottunmittelbar" sind wie der Mensch und wie er 
von eigenem Leben erfüllt, sondern um Spiegelungen aus dem mensch-
lichen Bereich der Schwäche, um Umkehrerscheinungen des irrenden 
menschlichen Willens und der vernachlässigten menschlichen Fähig-
keiten, also um von diesen ,Eigensch,aften und damit vom Menschen-
geist abhängige Wirklichkeit und Materie. Die Atombombe ist vom 
Menschen geschaffen, und zwar von seinen Berechnungen und tech-
nischen Fertigkeiten. Sie entwickelt sich nach den von ihm gefundenen 
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Gesetzen und nicht nach einem natürlichen, von Gott vorbestimmten 
Wachstum. Und sie wird zu einem um so größeren Leid in unserer 
gesellschaftlichen Wirklichkeit, je geringer der menschHche Wille und 
die menschliche Fähigkeit sind, sie geistig, d. h. durch moralische An-
wendungsgesetze zu beherrschen. - Die Welt ist ,auch von Menschen 
aufgeteilt. Und je weniger er die Spannung zwischen den Macht-
blöcken unter seiner Herrschaft hat, um so eher droht der Krieg. Man 
kann auch nicht sagen: diese Entwicklung ist von höherer Stelle ge-
wollt, damit der Mensch zur Besinnung kommen und Halt machen 
wird. Wir wissen das nicht genau; aber die Geschichte hat gelehrt, 
daß der Mensch immer das geerntet hat, was vorher gesät wurde. 

Es ist danach eine doppelte Abhängigkeit zwischen dem Menschen 
und seinem Werk zu erkennen; eine entsprechende Abhängigkeit hin-
sichtlich der Erfindung und Schaffung des Werks selber: je ideen-
reicher und schärfer der menschliche Verstand ist, um so reich,er und 
größer ist seine soziale Umwelt; eine umgekehrte Abhängigkeit aber 
bezüglich des sich daraus ergebenden Leids: je schwächer der Wille 
und die moralische Fähigkeit des Menschen sind, diese Umwelt zu be-
herrschen, um so größer ist das aus ihr entstehende Leid. 

Daraus ergibt sich, daß alles sO'ziale Geschehen ,auf den Menschen 
zurückgeführt werden kann und daß die soziale Umwelt keine eigene 
selbständige Bedeutung hat. Diese Erkenntnis hat, über die genannten 
Beispiele hinaus, allgemeine Bedeutung, also auch für die soziale Un-
gerechtigkeit, die Armut, die sta,atliche Zersplitterung usw. 

b) Nun wird man einwenden: "Menschen - schon; aber es sind 
immer nur wenige Menschen, Menschen mit einer besonderen M.acht, 
die über alles bestimmen und von deren Willen und Fähigkeiten daher 
auch das Leid abhängig ist." 

Auch das ist nicht richtig. Wenn die Wurzel des Leids nicht auf der 
Seite der Verhältnisse, sondern auf der Seite des Menschen liegt, dann 
wird es nicht möglich sein, noch zwischen den Menschen einen Unter-
schied zu machen nach der Macht, die in ihren Händen liegt. Diese 
Teilung ist jedenfalls ursprünglich nicht vorhanden. Es sind der 
Wille und die Fähigkeit des Menschen, die ihn im Verhältnis zu seiner 
UmweJt zum Menschen machen und nicht die Macht. Die Macht ist 
nur eine Folge dieser Fähigkeiten. Will man also einen Teil der Men-
schenzur "Umwelt" rechnen, dann ist es - im Gegenteil - allenfalls 
die "Masse", die zu ihr gehört, die Masse, die in ihrem mangelnden 
Willen, Fähigkeiten hervorzubringen und anzuwenden, gewissermaßen 
zu einem Teil der Materie wird. 

Damit sind wir bei dem Menschen der Gegenwartangeloangt. Indem 
er diejenigen, die bestimmend hervortreten, für die Verhältnisse ver-
2 Hellmer. Kriminalpädagogik 
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